
Auszug aus den “Richtlinien über den Inhalt der Weiterbildung” entsprechend der 
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12. Gebiet Hygiene und Umweltmedizin 
Weiterbildungsinhalte 
Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten in 

den allgemeinen Inhalten der Weiterbildung für die Abschnitte B und C  

der Krankenhaushygiene,  
insbesondere 

- Erkennung und Analyse nosokomialer Infektionen  

- Erarbeitung von Strategien zur Vermeidung nosokomialer Infektionen 

- Infektionsverhütung, -erkennung und -bekämpfung 

- Überwachung der Reinigung, Desinfektion, Sterilisation, Ver- und Entsorgung 

- Auswertung epidemiologischer Erhebungen 

der Hygiene und Infektionsprävention in medizinischen und öffentlichen Einrichtungen 

Ortsbegehungen und Risikoanalyse und deren Bewertung unter Gesichtspunkten der Hygiene 

der Mitwirkung bei Planung, Baumaßnahmen und Betrieb von Krankenhäusern und anderen 
Einrichtungen des Gesundheitswesens 

der Erstellung von Hygienekonzepten auch unter Einbeziehung des Wohnumfeldes 

der Vorbeugung und Epidemiologie von infektiösen und nicht infektiösen Krankheiten einschließlich 
des individuellen und allgemeinen Seuchenschutzes 

der Risikobeurteilung der Beeinflussung des Menschen durch Umweltfaktoren und Schadstoffe auch 
unter Einbeziehung des Wohnumfeldes 

der klinischen Umweltmedizin einschließlich Biomonitoring  

der Umweltanalytik und Umwelttoxikologie 

der Hygiene von Lebensmitteln sowie Gebrauchs- und Bedarfsgegenständen und technischer 
Systeme 

dem gesundheitlichen Verbraucherschutz  

den Grundlagen der Reisemedizin 

Untersuchungs- und Behandlungsverfahren 

 Richt-
zahl 

Analysen von Roh-, Trink-, Mineral-, Brauch-, Bade und Abwässern, Boden- und 
Abfallproben einschließlich hygienisch-medizinischer Bewertung sowie Untersuchungen für 
die Bau- und Siedlungshygiene einschließlich der Lärmbeeinflussung und der Luftqualität, 
davon 

- hygienische und umweltmedizinische Ortsbegehungen, Inspektionen in mindestens vier 
der Teilgebiete Wasserhygiene, Boden- und Abfallhygiene, Außenluft- und 
Innenraumlufthygiene, Lebensmittelhygiene, Gebrauchs- und 
Bedarfsgegenständehygiene sowie Bau- und Siedlungshygiene  

25

- Probennahmen, -aufbereitungen, -analysen auf der Grundlage wissenschaftlich 
anerkannter biologischer, mikrobiologischer, chemischer und physikalischer Verfahren 
in mindestens vier der Teilgebiete Wasserhygiene, Boden- und Abfallhygiene, 
Außenluft- und Innenraumlufthygiene, Lebensmittelhygiene, Gebrauchs- und 
Bedarfsgegenständehygiene sowie Bau- und Siedlungshygiene  

100

- hygienische Untersuchungen nosokomialer Infektionen unter Berücksichtigung von 
Ortsbegehungen und der Durchführung und Auswertung infektionsepidemiologischer 
Erhebungen einschließlich infektionsepidemiologischer Folgemaßnahmen 

25
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12. Gebiet Hygiene und Umweltmedizin 

Untersuchungs- und Behandlungsverfahren 

 Richt-
zahl 

- hygienische und umweltmedizinische Untersuchungen der Beeinflussung des 
Menschen durch belebte und unbelebte Schadfaktoren sowie im Bereich der 
individuellen klinisch-umweltmedizinischen Betreuung bei mindestens 25 Patienten als 
auch bevölkerungsbezogener Fragestellungen (mikrobiologische, ökotoxikologische, 
humantoxikologische einschließlich allergene Relevanz)  

25

- hygienische Krankenhaus- und Praxisbegehungen mit mikrobiologischer, chemischer 
und physikalischer Begutachtung sowie funktioneller baulicher Bewertung von 
Abteilungen für Operationen, für Intensivmedizin, für physikalische Therapie sowie der 
Küche, der Wäscherei, der Laboratorien, der raumlufttechnischen Einrichtungen sowie 
der Abfall- und Abwasserentsorgung,  
davon 

25

- Krankenhausbegehungen  20

Untersuchung von Lebensmitteln einschließlich der Anlagen zur Lebensmittel- und 
Speiseherstellung 

25

Beratung zur Präventivmedizin einschließlich der Seuchenhygiene, Chemoprophylaxe, 
Tourismusmedizin und zum Schutz vor unbelebten Schadfaktoren  

50
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